
- ß/\iJ'J\/EC.EN, BAUBEHÖROE 

-. t1.~ ! ~ .. v. { t:?'.~7: ... ~ .. CA.,, lt/~~ 

c_~~i)'5.:Jvb?~c_: ll-
rr,ictll Tel. Nr. ____________ _ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MaH-Adres98: _____________ _ 

..... ~t.~ .. 1~ .. 8.•. ~f~i;~tt 

Name(n) und A111ehrffl(en) der(•) Bauwemet'(s) Datum: __ Ö_//_. _o-=-J-_._ZYr_··_) __ 

An die MARKTGEMEfNOE MARKT AUHAU 

Baubehörde 1. Instanz 
p.a. Gemeindeamt 
7411 Markt Allhau 

ein~~lanct am: 

PRÜFUNGSFRIST 
bis 01. Juli 2019 

.1r. et-. M, 
Uhneit: (14 Tage) 

Eingangsstempel 

· M·l·TTEl·L.U·N-~G. 
eines geringfügigen Bauvorhabens. • 

gem. § 16 Aba.1 Bgld BauG 1997 (mlnd~ns 14 Tage.vor Baubeginn) 

geb{mnfrei 

Ich/Wir beabsichtige(n} die Durchführung von Bauvorhaben auf dem/den Grundstück(en) 
Nr .......... 8..J.k~ ................... , EZ. ~Lt9 ...................... , 3ltw4.r GB ........................ , GrundstücksadnNISe 
f ~~~.\:f~ :.!.t, ..... ±Y.1.1 ..... f.!.: .. ~f (!._~~~\ .......... wie folgt: 

D Maßnahmen zur Erhaltung, Instandsetzung oder Verbesserung von Bauten und Bauteilen nähen:. Besdleiulg: 

ll(. sonstige Bauvorhaben, bei welchen baupolizeilichen Interessen im Sinne dea § 3 BauG nicht wesentlich beeintrlchtigt werden: 
nlhere Beschreh.Jng: 

2x ~er 
,. 

[,1 cdd Zlt. {Q,1,LH'-t ~"-1 r~,. ~_.,f 
Geplanter Baubeginn: _ _,..;::::o:;;._/1 ___ 6_,. _·} ___ ?,_c_11 __ _ 

Unterlagen und Informationen zur Beurteilung des Bauvorhabens, zum Beispiel~ 
~lage: l...ageskizze auf Grundlage des Katasterplanes mit Angabe von Maßen 
&_ Beilage: Objektskizze mit Maßangaben, Prospekt (wenn vorhanden) 
□ Weitete Beilagen: ............................................................................................................ . 

~---~~~~~~~~-:~-~~~;~~s:·.·.:::.-.-.:::.-.}3..C.J.·.:;·_::.-.-o.-;;:_~~-----:c;~~(,~~;~~ 
~ Welche Baustoffe werden verwendet? ............ f.1.o..~ .. 1. ..... ± ...... /?4:-).~J:~J:~ .. Q!.r. ............... . 
~ Geplanter Verwendungszweck des Objektes: ................... f!.~.'-!..'?:f!.J~!§;~.&3:1~ ............... .. 
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Unterschrift(en) 

der (a) Bauwerber(a): .. 

J;:~ /b 
' 1 1 . • ( 1 

RA.U\iVE.SErt BAUBEHÖRDE 

Wenn Gn.mdelgentOmer tnt Bauwerber nicht ident sind: 
Unterachrtft(en) alter Grundst0cka(mlt)eigent0rner: 

Der/Ote GrundstOcks(mit)etgentomer erteilt/erteilen seine/ihre 
ausdrocldiche Zustimmung zur Durchführung der oben 
beschriebener Baworhaben: 

: 'V/- 11Jf1n 1 L- i.: i1 
•· .,, ,,, 

· U' OJ\ A..A._,,~J · l , Datum 

NUR VON DER BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN! 
Baubehörde, 7411 Markt Allhau Bezug: GZ.: ___________ _ 

Prüfung durch die Baubehörde: 

' Vom BausadMn1lndlgen der hl. Beh6rde wurden Im Gegenstande folgende Stellungnahmen abgegeben: i 
D ZUr Beldebtg des Bauvorhabens f 

□ si\d noch folgende weitere Untertagen vorzulegen: 1 
□ sild folgende Verbesserungen an den eingereichten Untertagen erforderfteh: 

1 ............................................................................................................................................. ". . . . . . . 1 
1 ~-.................................... ~~~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... 1 

X Bei näherer Beurteilung des mitgeteilten Sachverhaltes liegen keine Anhaltspunkte für eine wesentliche Beeinträchtigung! 
baupolizelicller lnt&essen in Sinne des§ 3 Bgld BauG vor. 

D Bei näherer Beurteilung des Sachverhaltes liegen folgende Anhaltspunkte fOr eine wesentliche Beeintrachtigun baupofizeiftcher 
hiefessen im Sinne des§ 3 BgkS BauG vor, die einer eingehenderen Profung unterzogen werden sotlten: 

................................................................................................................................................... . 7--~ 

=· ~~·~~ ;·.·7~;;· ...... ==== ")A:· ••• ··~;~·· •••••••••••• 

Die BaubehOrde hat folgende Entscheidung getroffen: 

D Es liegt ein geringfOgiges Bauvomaben im Sinne des §16 Bgld BauG vor. 

D Es liegt keil geringfügiges Bauvorhaben im Sinne des §16 Bgld BauG vor. Dem Bauwerber ist umgehend mitzuteilen, dass das 
Bauvorhaben Baubewilligungspffldrtig ist. 

D Bei naherer Beurteilung des mitgeteilten Sachverhaltes wurde festgestellt, dass Anhaltspunkte fOr das Bestehen baupoUzeilicher 
Interessen im Sinne des§ 3 Bgld BauG vor1iegen, die einer eingehenderen baubehOrdlichen Protung unterzogen werden. Dem 
Bauwerber ist umgehend die Ausführung des Baworhabens bis auf weiteres zu untersagen. 

D ~ie ~liehen Pookte sind umgehend zu kJären, andernfalls nach§ 16 Abs. 2 Bgld BauG ein amtliches J1~~te1!_im~erfahren 
etnzuleiten ist. 

1 ,.s . ~'-/' .__., / ,, '\ ,:. \ n frltli J ?c 1"];, • .,. /".,,,\tr~, .)\·) 
........ : ............... ~~........ ............ Q:.r.=·&~ ... u1. 7 ················ü;;;;.~;.·~··· .. ·~'tr,;:~ / t 

~i??~ / ~i 
• ,.,,,,, .~ t ---------------~ .... ..cw.-,_,,, c,,cq emn:n:::n:,iT~• _, -

Beachten Sie bitte die Erklä~ ~~ ROCkseitel 

ti1crLIQt:n1<:.1• ~\. • •, 1 • 1, .i':i. 1 • , :·,; • 1 r ;,11 :..1 / ,•i1:'h,. 3-::1,1t:111d ,,..!r~ 1?., ~r .. 1 el n J!::.,-:-:\.1.'. r.i ,. ,i .!3!)6 L02-<'5 
~ !fü'.I, v,:-;I,:1~r.1.:1,:,t-c,!ilHJd 1 •Jid ti-J dl - :r./,. 1,1,,d:!ull11at,.,J1. Li'/!-{ (J,J8nö7'. LJIU 1\ ! u -ihl7Sdül 

Seile~ ~ VC11 J 



MARKTGEMEINDE MARKT ALLHAU 

BAUWESEN,BAUBEHORDE 

GERINGFÜGIGE BAUVORHABEN 
..... einfach eHclart .... 

Geringfügige Bauvorhaben sind der Baubehörde d h d 

Unterla~en mindestens 14 Tage vor Baubeginn mltzu~~~ ~nrf Blgauwerber In Form einer schrlftllchen Anzeige samt den zur Beurteilung notwendigen 

oder keine Aufforderung zur Verbesserung oder ErgA en. d o J danach seitens der BaubehOrde innerhalb von 14 Tagen keine negative Rückmeldung 

.Nachbarrechte"!!). nzung er lnrelchunterfagen, kann mit dem Bauvorhaben begonnen werden (Achtung 4 Wochen 

Nachbarrechte: 
Die Parteien - das sind im Bauverfahren nebe d B 
Baubeginn einen Feststellun sbeschei . ~ em euwerb~r und _den. Grund(mit)eigentomern auch die ~Nachbarn" - können binnen 4 Wochen nach 

ein Bauverfahren einleiten. 9 d Ober die Frage der Genngf091gke1t des Bauvorhabens bei der BeubehOrde verlangen und damit mOgflcherWeise 

Um dieser rechtlichen Unsicherheit entg ·11c; • 
Nachbar" durch seine zusr nd U egenz~wi en, s,e~t das Baugesetz nunmehr auch bei geringfügigen Bauvorhaben die Möglichkeit vor, dass der 

"Nachbarn• sind die Eig· t~mme. e ntersch~ft auf ~en E,nreichunterfagen (z.B. Planunterlagen, Anzeige) sein „Einspruchsrechr vertiert 

" en mer Jener Grundstücke, dre von den Fronten des geringfügigen Baues/Bauwerkes weniger als 15 m entfernt sind. 

Gru~sätzli~ kön~n geringfügige Bauvorhaben (Maßnahmen zur Erhaltung, Instandsetzung oder Verbesserung von Bauten und Bauteilen sowie 

sonstige genngfQgtge Bauvorhaben) nur dann als geringfügig nach § 16 BauG klassifiziert werden, wenn daran keine wesentlichen baupofizeilichen 

Interessen ~ § 3_ Baugesetz bestehen. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Standfähigkeit, die Tragfestigkeit, der Brandschutz und die 

Ben~ngss~rheit ~u ~u~eilen. Wird von der Baubehörde festgestellt, dass ein vermeintlich geringfügiges Bauvorhaben baupotizeiliche Interessen 

~ntlich beeinträchtigt, 1st ern Baugenehmigungsverfahren erforderfich. 

Die m § 16 aufgezählten Bauvorhaben sind als Beispiele zu verstehen. 

Der Gesetzestext lautet: 
§ 16 

Geringfügige Bauvorhaben 

(1) Maßnahmen zur Erhaltung, Instandsetzung oder Verbesserung von Bauten und Bauteilen sowie sonstige Bauvorhaben, bei welchen baupolizeiliche Interessen(§ 3) nicnt 

wesentlich beeintrlchtigt werden, bedürfen keines Bauvelfahrens, sind aber der Baubehörde vom Bauwerber spätestens 14 Tage v0t Baubeginn gemeinsam mit den zur 

Beur111tilung notwendigen Unterlagen schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Baubehörde hat in ZweifelsfAHen schriftlich festzustellen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vorliegt oder ein Bauverfahren durchzuführen ist Diese Feststellung hat auf 

Ver1angen einer Partei (§ 21 BauG: Eigentümer jener Grundstücke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m en1femt sind die vom Bauwerkr) in Bescheidform zu 

ergehen. Dieses Verlangen ist spätestens vier Wochen nach Baubeginn bei der Baubehörde geltend zu machen. Das Verlangen auf Erlassung eines Feststelungsbescheides 

kann vom Nachbarn(§ 21 Abs. 1 Z 3) dann nicht mehr gestellt werden, wenn dieser nachweislich seine Zustimmungserldärung zum Bauvorhaben erteilt hat 

(3) Als geringfügige Bauvorhaben gelten vorbehaltlich des Abs. 1 insbesondere 

1. das Anbringen und der Austausch von Antenneneinrichtungen an bereits bestehenden Fernmeldeanlagen, 

2. Schwimm- und Wasserbecken bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 1,8 m und einer WasserflAche bis 50 m2, 

3. freistehende Bauten und Gebäude im Bauland sowie in der Widmungsart .Grünfläche-Hausgärten• bis zu einer Brutte>-Grundfläche bis 20 m2, 

4. Sockel bis 1 m sowie Einfriedungen bis 2 m Höhe, 

5. nachträgliche WärmedAmmungen, Fenstertausch, Kaminsanierung sowie Dachsanierungen, 

s. emissionsneutrale Umbauten und Verwendungszweckänderungen im Inneren von Gebäuden, 

7. freistehende bundeseigene Gebäude bis 50 m2 Brutte>-Grundfläche, die für das Sicherheitswesen erforderlich sind und nur befristet Verwendung finden, 

8. Balkon- und Loggienverglasungen, 

9. Folientunnel für Obst-, Pflanzen- und Gemüseanbau, 

10. Wärmepumpen im Freien und Klimaanlagen bis jeweils einem Betriebsgeräusch von maximal 35 dB, 

11. Werbeanlagen, Plakatwände und dgl., 
12. Gebäude für Transformatoren und Gasdruckregelanlagen in standardisierter Fertigteilbauweise bis 50m2 Brutto-Grundfläche, 

13. Parabolantennen bis zu einem Durchmesser von höchstens 80 cm sowie 

14. Vorhaben, die in Entsprechung eines behördlichen Auftrages ausgeführt werden und die Immissionen bei den Nachbarn nicht nachteilig beeinflussen 

§3 
Zull11lgkelt von Bauvorhaben (Baupollztlllche lnternatn) 

Bauvorhaben sind nur auf für die Bebauung geeigneten Grundstücken zulässig, wenn sie 

1. dem Flächenwidmungsplan, dem Bebauungsplan/Teilbebauungsplan oder den Bebauungsrichtlinien nicht widersprechen, 

2. den Bestimmungen dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen entsprechen, 

3. nach Maßgabe des Verwendungszwecks dem Stand der Technik, insbesondere bezüglich 

a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit, 

b} Brandschutz, 
c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, 

d) Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, 
e) Schallschutz, 
f) Energieeinsparung und Wärmeschutz 

entsprechen, 

4. das Ort&- oder Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigen sowie eingetragene Welterbestätten berücksichtigen, 

5. durch ihre bestimmungsgemäße Benützung eine Gefährdung oder das ortsübliche Ausmaß übersteigende Beeinträchtigungen der Nachbarn nicht erwarten lassen 

sowie 
6. verkehrsmäßig erschlossen sind und ihre Ver- und Entsorgung gewährleistet ist. 
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